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Seit 1899 setzt sich der NABU für eine lebendige, artenreiche und widerstandsfähige 

Natur ein. Natur- und Artenschutz bedeuten dabei auch, die Ursachen für die schlechte 

Entwicklung von Ökosystemen als Ganze zu identifizieren und diese Treiber gezielt zu 

bekämpfen. Der NABU tritt dabei unter anderem dafür ein, dass die Belange des Natur- 

und Klimaschutzes im Verkehr maßgeblich Berücksichtigung finden und wertvolle Na-

tur erhalten bleibt und wiederhergestellt wird, um der Biodiversitätskrise und dem Kli-

mawandel Einhalt zu gebieten. 

In diesem Zusammenhang spielen die im Verkehr eingesetzten Kraftstoffe eine zentrale 

Rolle, da sie sowohl bei ihrer Verbrennung klima- und umweltschädliche Gase produ-

zieren, als auch durch die Flächennutzung und den Ressourcenverbrauch in ihrer Her-

stellungsphase zahlreiche negative Effekte hervorrufen, die es zu minimieren gilt. Der 

NABU kritisiert die vorgeschlagene Änderung der 36. Verordnung zur Durchführung 

des Bundesimmissionsschutzgesetzes, da diese Fehlanreize zur Förderung ineffizienter 

Kraftstofftechnologien setzt. Ein Fortschritt aus Klimaschutzsicht ist durch die Ände-

rung nicht zu erwarten. 

Die vorliegende Veränderung schlägt in Artikel 1 vor, den neuen §11 in die 36. BImSchV 

einzufügen, der die in § 37a Absatz 4 Satz 2 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BIm-

SchG) genannten Prozentsätze ab dem Kalenderjahr 2024 jeweils um 0,1 Prozentpunkte 

anhebt. Damit soll §37h BImSchG genüge getan werden, der eine automatische Erhö-

hung der Treibhausgasminderungsquote vorsieht, sobald die Schwellenwerte in Artikel 

2 überschritten werden. Aus Sicht des NABU ist dies der falsche Weg, stattdessen sollte 

der §37h ersatzlos gestrichen werden. 

Begründung: 

Die Treibhausgasminderungsquote ist in Deutschland mit 25 Prozent für das Jahr 2030 

bereits jetzt sehr hoch angesetzt. Dies hat zur Folge, dass auch Erfüllungsoptionen wie 

Kraftstoffe aus Nahrungs- und Futtermitteln, die seit langem für ihre verheerenden 
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Umweltwirkungen in der Kritik stehen, ausgereizt werden müssen, um die Quote einzu-

halten. Trotz gegenteiliger Behauptungen besteht nach wie vor mehr als die Hälfte
1
 aller 

in Deutschland eingesetzten biogenen Kraftstoffe aus diesen Quellen. Dies ist mit dem 

breiten Konsens, Anbauflächen für Kraftstoffe nicht auszuweiten, nicht vereinbar. Zu 

den Kraftstoffen aus Nahrungs- und Futtermittel zählen in Deutschland auch Kraftstoffe 

aus Soja, die unter allen Anbaukraftstoffen mit am stärksten global zu Entwaldung füh-

ren.
2
 Kraftstoffe aus Soja machten im Quotenjahr 2022 10 Prozent des Biodiesels in 

Deutschland aus. Ihr Einsatz steigt exponentiell an.
3
 Der §37h BImschG erhöht die Treib-

hausgasquote und damit den Druck, alle Erfüllungsoptionen auszunutzen, auch die kli-

maschädlichsten.   

Die Quotenerhöhung über den §37h BImSchG führt auch dazu, mehr Kraftstoffe anzu-

bieten, die als „fortschrittlich“ eingestuft werden, da diese in der Anrechnung nicht ge-

deckelt sind und über der Schwelle in §14 38. BImSchV mehrheitlich doppelt auf die 

THG-Quote angerechnet werden können. Bereits in der Vergangenheit hat sich gezeigt, 

dass die Lenkung von entsprechenden Rohstoffen in den Verkehrssektor zu Marktver-

zerrungen und Mehremissionen führt und das Nachweissystem für Kraftstoffe Betrugs-

fälle nicht ausschließt. Die Veränderung der 36. BImSchV führt so auf Umwegen zu er-

höhten Emissionen und einem erhöhten Betrugsrisiko. 

Bereits die Überschreitung der Strommengen im ersten vorgesehenen Quotenjahr 2022 

um nahezu 180 Prozent zeigt, dass die Schwellenwerte im §37h BImSchG erheblich zu 

niedrig angesetzt worden sind. Die klimafreundlichste Erfüllungsoption Strom wird 

trotz der langsamen Durchsetzung der Elektromobilität in Deutschland mehr nachge-

fragt als ursprünglich angenommen. Es ist davon auszugehen, dass auch in kommenden 

Jahren die Schwellenwerte erheblich überschritten werden. Dies führt dazu, dass unter 

hohem bürokratischem und personellem Aufwand jedes Jahr die Quoten im §37a BIm-

SchG angepasst werden müssten. Ob es überhaupt eine Umsetzungspflicht des 37h BIm-

SchG per Verordnung gibt, ist zudem juristisch umstritten.
4
 

Das BImSchG muss im Zuge der Umsetzung der Revision der EU-Erneuerbaren-Energien-

RL ohnehin angepasst werden, möglicherweise auch der §37h. Insofern ist es schon aus 

gesetzgeberischer Arbeitsökonomie geboten, diese Anpassung abzuwarten. 

In der Summe ist für den NABU nicht ersichtlich, warum eine Änderung der 36. Ver-

ordnung zur Durchführung des BImSchG erforderlich, gesetzgeberisch aktuell sinn-

voll und klimapolitisch zielführend ist.  
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